
 

 

 Vorlage Nr. 3905.1  

Laufnummer 18116  

Gesetz über die Beherbergungsabgabe 

Erhöhung der Beherbergungsabgabe und Festsetzung der Abgabehöhe durch den  

Regierungsrat 

 

Bericht und Antrag des Regierungsrats 

Vom 8. April 2025  

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir unterbreiten Ihnen einen Antrag zur Änderung des Gesetzes über die Beherbergungsab-

gabe (BGS 944.2). Den erläuternden Bericht gliedern wir wie folgt. 

 

1. In Kürze 

2. Ausgangslage  

3. Aktuelle Höhe der Beherbergungsabgabe 

4. Vergleich mit anderen Tourismusdestinationen in der Schweiz 

5. Erhöhungsbedarf 

6. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

7. Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

8. Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsaufträgen 

9. Zeitplan 

10. Antrag 

 

1. In Kürze 

Das Gesetz über die Beherbergungsabgabe gibt für diese seit 2015 einen Rahmen von 90 Rap-

pen bis 2 Franken vor und überlässt den Gemeinden deren Festsetzung. In den Gemeinden gibt 

es vier verschiedene Abgabehöhen, von denen vier unterschiedlich hohe Anteile  an Zug Touris-

mus abgeliefert werden. Diese Situation ist für Übernachtungsgäste verwirrend und die Abgabe-

höhe im Vergleich mit anderen touristischen Destinationen nicht mehr zeitgemäss. Daher soll die 

Beherbergungsabgabe und die Mindestabgabe an Zug Tourismus in Zukunft einheitlich vom Re-

gierungsrat nach Rücksprache mit den Gemeinden und dem Verband der Beherbergungsbe-

triebe im Kanton Zug (aktueller Name: HotellerieSuisse Zugerland) in einer neu zu schaffenden 

Verordnung festgesetzt werden. Die geplante Abgabehöhe von 3.50 Franken und die Mindestab-

gabe von 2.45 Franken an Zug Tourismus ermöglicht die Einführung einer digitalen Zug Card, 

die dem Übernachtungsgast freie Fahrt auf dem Netz des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zug 

sowie Rabatte auf verschiedenen kulturellen und touristischen Attraktionen gewährt.  

 

2. Ausgangslage 

Das aktuelle Gesetz über die Beherbergungsabgabe vom 26. November 1998 (BGS 944.2), 

welches das vorherige Kurtaxengesetz aus dem Jahr 1975 ablöste, ist seit dem 1. Januar 1999 

in Kraft. Aufgrund einer Motion wurde das Gesetz per 1. Januar 2015 dahingehend angepasst, 

dass für die Beherbergungsabgabe ein Mindestbetrag von 90 Rappen und ein Maximalbetrag 

von 2 Franken pro Gast und Logiernacht festgelegt wurde (§ 6). Davon müssen mindestens 45 

Rappen pro Logiernacht der kantonalen Tourismusorganisation (Zug Tourismus) gutgeschrie-

ben werden, der Rest kann bei der lokalen Tourismusorganisation verbleiben (§ 7 Abs. 1). Die 

konkrete Höhe der Beherbergungsabgabe und der Abgabe an Zug Tourismus wird von den Ge-

meinden festgelegt (§ 5 Abs. 1). Diese erheben die Beherbergungsabgabe, wobei sie den Voll-

zug an die lokale Tourismusorganisation oder an Zug Tourismus  übertragen können (§ 1). Die 

Beherbergungsbetriebe und -einrichtungen ziehen die Beherbergungsabgabe bei den Gästen 
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ein. Die Begrenzung der Beherbergungsabgabe auf maximal 2 Franken war bei deren Einfüh-

rung ein expliziter Wunsch des Hoteliervereins Zug und fand Eingang in das kantonale Gesetz. 

 

Seither wurden diese Beträge nicht mehr angepasst, obwohl sich der Tourismus weltweit, in 

der Schweiz und auch im Kanton Zug erheblich verändert hat. Der Regierungsrat hat bereits in 

seiner Antwort vom 20. Dezember 2022 auf die Interpellation von Karen Umbach, Rainer Lee-

mann, Thomas Gander und Mario Reinschmidt betreffend Tourismus in Kanton Zug (Vorlage 

Nr. 3435.1) ausgeführt, dass es aus seiner Sicht keine fixen Beträge auf Gesetzesstufe brau-

che und er eine Flexibilisierung oder Erhöhung der Beherbergungsabgaben begrüssen würde. 

 

Die aktuelle Höhe der Beherbergungsabgabe erscheint im Vergleich mit anderen touristischen 

Destinationen in der Schweiz und im Ausland nicht mehr zeitgemäss. Zudem plant Zug Touris-

mus die Einführung einer digitalen Zug Card auf das Jahr 2026, die dem Übernachtungsgast 

freie Fahrt auf dem Netz des öffentlichen Verkehrs im Kanton Zug sowie Rabatte auf verschie-

denen kulturellen und touristischen Attraktionen gewährt. Die Zusatzkosten für die Zug Card 

sollen durch eine Erhöhung der Beherbergungsabgabe und mithin durch die Übernachtungs-

gäste finanziert werden.  

 

Dies hat die Gemeindepräsidenten-Konferenz der Zugerischen Gemeinden (GPK) veranlasst, 

mit Schreiben vom 15. April 2024 bei der Volkswirtschaftsdirektion vorstellig zu werden, um 

eine An- oder Aufhebung der Obergrenze der Beherbergungsabgabe anzuregen (Beilage 1A). 

Sie führte aus, das Vorhaben der Zug Card zu unterstützen, da diese einen erheblichen Mehr-

wert für die Übernachtungsgäste bringe, damit die Attraktivität des Kantons Zug als Tourismus-

region steigere und zusätzliche wirtschaftliche Wertschöpfung (z.B. in Gastronomie, Hotellerie, 

Freizeitangeboten) schaffe. Gemäss Berechnungen von Zug Tourismus in Zusammenarbeit mit 

den Zugerland Verkehrsbetrieben (ZVB) sei für die Entwicklung und den Betrieb der Zug Card 

sowie für weitere unterstützende Marketingmassnahmen zur nachhaltigen Förderung des Tou-

rismus im Kanton eine Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf rund 4 Franken pro Logier-

nacht notwendig. In der Folge fand am 3. Juni 2024 eine Besprechung zwischen der Frau 

Landammann und Volkswirtschaftsdirektorin, dem Stadtpräsidenten von Zug, dem Gemeinde-

präsidenten von Unterägeri und dem Geschäftsführer von Zug Tourismus statt. Mit der Stadt 

Zug war die grösste Gemeinde und mit Unterägeri eine kleinere Berggemeinde vertreten. Dabei 

herrschte Einigkeit darüber, dass die Volkswirtschaftsdirektion eine Gesetzesanpassung initiie-

ren solle mit folgenden Eckpunkten: 

- Einheitliche Festsetzung einer Beherbergungsabgabe und einer Mindestabgabe an Zug 

Tourismus,  

- Festsetzung der Abgabehöhe durch den Regierungsrat nach Rücksprache mit den Ge-

meinden in einer Verordnung,  

- Entsprechende Anpassung des Gesetzes über die Beherbergungsabgabe, 

- Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf eine genügende Höhe zur Finanzierung der Zug 

Card. 

- Die Gemeinden sollen denselben Betrag wie bisher einbehalten können, wenn sie über 

eine kommunale Tourismusorganisation verfügen. 

 

In der Folge beauftragte die Volkswirtschaftsdirektion Zug Tourismus mit einer detaillierten Kal-

kulation der Höhe der benötigten Beherbergungsabgabe zur Umsetzung der geplanten Zug 

Card, welche Ende September 2024 vorgelegt wurde. Aufgrund der Erhöhung der Beherber-

gungsabgabe auf 3.50 Franken statt 4 Franken legte Zug Tourismus Ende März 2025 eine ak-

tualisierte Kalkulation vor. 
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3. Aktuelle Höhe der Beherbergungsabgabe 

Gegenwärtig liegen die Beherbergungsabgaben der Zuger Gemeinden und der an Zug Touris-

mus (ZT) abgelieferte Anteil bei folgenden Werten: 

 

Gemeinde     Abgabehöhe  Abgabe an ZT 

Neuheim, Steinhausen, Walchwil  0.90   0.45 

Baar, Risch     0.90   0.90 

Cham, Menzingen    1.00   0.45 

Hünenberg     1.00   1.00 

Oberägeri, Unterägeri    1.50   0.45 

Zug       2.00   2.00 

 

Aus dieser Übersicht geht hervor, dass es vier verschiedene Abgabehöhen gibt, von denen vier 

unterschiedlich hohe Anteile an Zug Tourismus abgeliefert werden. Dies führt deutlich vor Au-

gen, dass eine derart unübersichtliche Situation der Abgabehöhe und des an Zug Tourismus 

abgelieferten Anteils nicht mehr zeitgemäss ist. Insbesondere für Übernachtungsgäste ist es 

verwirrend, wenn sie auf solch kleinräumigem Gebiet in verschiedenen Gemeinden des Kan-

tons Zug unterschiedliche Beherbergungsabgaben leisten müssen. Es ist aber auch für Zug 

Tourismus unübersichtlich, da die Einnahmen aus den Beherbergungsabgaben aufwendig zu 

berechnen und schwer im Voraus zu schätzen sind. Dies legt die Festlegung eine r einheitlichen 

Beherbergungsabgabe und einer einheitlichen Mindestabgabe an Zug Tourismus nahe, um 

übersichtliche Verhältnisse zu schaffen. Zudem sollen die Höhe der Beherbergungsabgabe und 

der Mindestabgabe an Zug Tourismus künftig durch den Regierungsrat in einer Verordnung 

festgelegt werden, damit eine reine Anpassung der Abgabehöhe und der Mindestabgabe an 

Zug Tourismus in Zukunft mit weniger Aufwand erfolgen kann und dafür kein aufwendiger Ge-

setzgebungsprozess durchlaufen werden muss. Vor einer allfälligen Erhöhung hat der Regie-

rungsrat die Gemeinden und den Verband der Beherbergungsbetriebe im Kanton Zug (aktueller 

Name: HotellerieSuisse Zugerland) anzuhören. Dadurch wird der Einbezug der Erfahrung der 

Gemeinden und der Hoteliers mit der Umsetzung der Beherbergungsabgabe sichergestellt. Bei 

den Gemeinden verbleiben sodann die Regelung des Kreises der Abgabepflichtigen, die Orga-

nisation der Meldepflicht und der Kontrolle sowie al lfällige Vergünstigungen für bestimmte Gäs-

tegruppen und Vereinbarungen über den pauschalen Bezug der Beherbergungsabgabe. 

 

4. Vergleich mit anderen Tourismusdestinationen in der Schweiz 

Mit der gegenwärtigen Höhe der Beherbergungsabgabe von 90 Rappen bis maximal 2 Franken 

liegt der Kanton Zug im Vergleich mit anderen Tourismusdestinationen in der Schweiz am unte-

ren Ende der Skala. Aus einer Übersicht von Comparis.ch geht hervor, dass die Beherber-

gungsabgabe bei den rund 80 aufgeführten Gemeinden mit wenigen Ausnahmen (Gemeinden 

mit lediglich pauschalen Abgaben) zwischen rund 3 Franken und 7 Franken liegt (Tourismusab-

gabe & Kurtaxe in der Schweiz: Was zahlen Sie? (comparis.ch)). Dies geht auch aus folgen-

dem Auszug aus der Übersicht von Comparis hervor: 

Montreux, Saas-Fee 7.00 

Ascona, Bellinzona, Locarno, Lugano 6.20 

Leukerbad, Lausanne 6.00 

Davos 5.90 

Bern 5.30 

Adelboden, Grindelwald 5.20 

Flims/Laax, Lenk, Scuol 5.00 

Basel, Samnaun, St. Gallen 4.00 

Luzern 3.80 

https://www.comparis.ch/steuern/steuervergleich/gebuehren/tourismusabgaben#content-7-content-1
https://www.comparis.ch/steuern/steuervergleich/gebuehren/tourismusabgaben#content-7-content-1
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Kanton Zürich, Martigny, Kanton Glarus (ab 1.1.2025)1 3.50 

Morschach, Solothurn 3.00 

Brig-Glis, Schaffhausen, Sion 2.50 

 

Demnach liegt die Beherbergungsabgabe im Kanton Zug mit 90 Rappen bis 2 Franken deutlich 

tiefer als in vergleichbaren Tourismusdestinationen in der Schweiz.  

 

5. Erhöhungsbedarf 

Die Einnahmen aus der aktuellen Beherbergungsabgabe mit einer Höhe zwischen 90 Rappen 

und 2 Franken liegen im Durchschnitt der Jahre 2018, 2019, 2023 und 2024 gesamthaft bei 

rund 300'000 Franken pro Jahr. Bei der Berechnung des Durchschnittswerts wurden die Jahre 

2020 bis 2022 ausgeklammert, da sie aufgrund der Covid-19 Pandemie und deren Nachwirkun-

gen nicht repräsentativ sind. Eine Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf 3.50 Franken führt 

– unter der Annahme, dass die Gemeinden nicht mehr als bisher für ihre lokalen Tourismusor-

ganisationen zurückbehalten – zu Einnahmen von rund 1,12 Millionen Franken pro Jahr. Davon 

abzuziehen ist der bisherige durchschnittliche Ertrag der Beherbergungsabgaben von rund 

300'000 Franken sowie die Vergünstigungen für Kinder, Jugendliche, Gruppen und Dauergäste 

von 15 Prozent bzw. 168'000 Franken. Mithin resultiert ein Mehrertrag von rund 650'000 Fran-

ken. Dieser wird einerseits für die Betriebskosten der Zug Card inklusive Digitalisierung des 

Meldewesens (rund 330'000 Franken) sowie zur Finanzierung eines Kulturangebots durch die 

Zug Card (vergünstigter Eintritt in Museen und ähnliche Kultur- und Freizeitanagebote; rund 

220'000 Franken) verwendet (vgl. die Analyse und Berechnung von Zug Tourismus, Beilage 

1B). Anderseits ist im Zusammenhang mit der Einführung der Zug Card und für die Weiterent-

wicklung von Zug Tourismus, von der sowohl Gäste als auch Einheimische profitieren, eine 

Stärkung der Onlineaktivitäten im Bereich Werbung und Marketing, eine vermehrte Digitalisie-

rung der Angebote, die Förderung eines nachhaltigen Tourismus im Einklang mit dem Erhalt 

der Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung, eine Intensivierung der Öffentlichkeitsar-

beit, eine Förderung des barrierefreien Reisens und Massnahmen zur Steigerung des Kultur-

tourismus im Kanton Zug unabdingbar. Für al l diese Aktivitäten ist gesamthaft mit rund 100'000 

Franken zu rechnen.  

 

Die Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf 3.50 Franken ermöglicht die Einführung der Zug 

Card und eine Weiterentwicklung von Zug Tourismus und führt zu konstanten Einnahmen. Die 

Zug Card soll bereits ab der ersten Übernachtung abgegeben werden. Mit dieser grosszügigen 

Lösung werden die Gäste animiert, länger zu bleiben oder bald schon wieder zu kommen. Es 

ist davon auszugehen, dass die Abgabehöhe von 3.50 Franken für eine längere Zeit beibehal-

ten wird. 

 

6. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

 

6.1 Überblick über das Vernehmlassungsergebnis 

Es haben sich alle Gemeinden mit Ausnahme von Cham, Neuheim und Steinhausen sowie alle 

im Kantonsrat vertretenen Parteien mit Ausnahme der CSP und der SP vernehmen lassen. Die 

Gemeinden, welche die Änderung des Gesetzes über die Beherbergungsabgabe angestossen 

haben, stimmen den beantragten Änderungen grossmehrheitlich zu. Einzig die Gemeinde 

Risch ersucht den Regierungsrat, die Höhe der Abgabe nochmals zu prüfen, und die Gemeinde 

Walchwil lehnt die Delegation der Festlegung der Abgabehöhe an den Regierungsrat aufgrund 

der unterschiedlichen Ausgangslage der Gemeinden ab. Bei den Parteien befürwortet die GLP 

sämtliche beantragten Änderungen, während die ALG, die FDP und die Mitte den 

 
1 Der Kanton Glarus führt per 1.1.2025 eine Gästetaxe von 3.50 Franken ein.  
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vorgesehenen Änderungen zustimmen, jedoch eine Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf 4 

Franken im Vergleich zu den Städten Luzern und Zürich als (zu) hoch erachten. Die ALG 

schlägt eine Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf 3.50 Franken wie im Kanton Glarus vor. 

Die SVP lehnt die vorgeschlagene Gesetzesänderung in dieser Form dezidiert ab, auch wenn 

sie den Bedarf einer gewissen Erhöhung der Beherbergungsabgabe zur Weiterentwicklung von 

Zug Tourismus nachvollziehen kann. Sie spricht sich gegen eine Delegation der Festlegung der 

Abgabehöhe an den Regierungsrat aus und schlägt eine minimale Abgabe von 1.50 Franken 

sowie eine maximale Abgabe von 3 Franken vor, welche durch die Gemeinden individuell fest-

zusetzen sei. Ägerital-Sattel Tourismus und das Hotel Ochsen Zug äussern sich zustimmend, 

während HotellerieSuisse Zugerland und der Gewerbeverband des Kantons Zug der Gesetzes-

änderung grundsätzlich zustimmen, jedoch Bedenken bezüglich der Auswirkungen der Abgabe-

höhe auf die Wettbewerbsfähigkeit der Hotels im Kanton Zug äussern. Hotellerie Suisse Zuger-

land fordert eine Abgabe von 2.50 bis 3 Franken und die Einbindung der Hoteliers bei künftigen 

Anpassungen der Abgabensätze. Das Hotel Apart Rotkreuz spricht sich grundsätzlich gegen 

die Gesetzesänderung aus.  

 

6.2 Stellungnahme des Regierungsrats zum Vernehmlassungsergebnis 

Aufgrund der vielseitig geäusserten Bedenken zur Höhe der Beherbergungsabgabe beabsich-

tigt der Regierungsrat, diese lediglich auf 3.50 Franken statt 4 Franken anzuheben. Damit läge 

die Abgabe gleich hoch wie im Kanton Zürich und leicht tiefer als in der Stadt Luzern. Dort 

setzt sich die Abgabe aus einer kommunalen und kantonalen Beherbergungsabgabe von je 50 

Rappen und einer Kurtaxe von 2.50 Franken in 1- bis 3 Sternehotels bzw. 2.80 Franken in 4- 

bis 5 Sternehotels zusammen. Dies ergibt eine Gesamtabgabe von 3.50 bis 3.80 Franken. Mit 

3.50 Franken würde die Beherbergungsabgabe derjenigen von Glarus entsprechen und tiefer 

als diejenige in St. Gallen, Samnaun und Basel liegen (4 Franken). Die Beherbergungsbetriebe 

hätten somit auch dann keinen Wettbewerbsnachteil  im Vergleich zu den Städten Zürich und 

Luzern, wenn die Übernachtungsgäste die Höhe der Beherbergungsabgabe vergleichen wür-

den, was erfahrungsgemäss nicht der Fall ist. Zudem fällt die Beherbergungsabgabe im Ver-

hältnis zum Übernachtungspreis kaum ins Gewicht.  

 

Eine Beherbergungsabgabe von 3.50 Franken und eine Mindestabgabe von 2.45 Franken ( statt 

wie ursprünglich beabsichtigt 2.95 Franken; ebenfalls um 50 Rappen reduziert) sind jedoch not-

wendig, da andernfalls die Zug Card nicht finanziert werden kann. Dies würde für Zug Touris-

mus zu Mehreinnahmen im Vergleich zur heutigen Situation von rund 650'000 Franken (statt 

800’000 Franken bei 4 Franken; mithin rund 150'000 Franken weniger) pro Jahr führen. 

Dadurch könnte Zug Tourismus nicht sämtliche geplanten Massnahmen zur Weiterentwicklung 

der Zug Card umsetzen und müsste beispielsweise auf den Ausbau gewisser spezifischer An-

gebote für Familien, Barrierefreiheit und Geschäftsreisende verzichten . Sodann müssten die 

Investitionen in die Entwicklung neuer digitaler Angebote und Partnerschaften mit regionalen 

Anbietern zur digitalen Vernetzung und Verbesserung der Buchungssysteme reduziert werden. 

Auch die Förderung innovativer nachhaltiger Tourismusangebote und Kooperationen zur um-

weltfreundlichen Mobilität sowie Massnahmen zur Verbesserung der Gästezufriedenheit und 

zur Einbindung der lokalen Bevölkerung sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Positionierung von Zug 

als nachhaltige Destination müssten reduziert werden.  Eine weitere Reduktion der Beherber-

gungsabgabe und der Mindestabgabe an Zug Tourismus würde die Finanzierung der Zug Card 

grundsätzlich in Frage stellen. Dies würde insbesondere dem lokalen Gewerbe schaden, da mit 

der Zug Card in Zusammenarbeit mit Pro Zug Vergünstigungen und Angebote für die Über-

nachtungsgäste bei Restaurants, Geschäften, Dienstleistern und Freizeitanbietern geplant sind, 

die ohne die Erhöhung der Beherbergungsabgabe auf 3.50 Franken nicht finanzierbar sind. 

Diese Angebote führen bei den lokalen Gewerbetreibenden zu mehr Frequenz und Umsatz, 
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mehr Sichtbarkeit (Bewerbung von Angeboten) und einer Stärkung der regionalen Wertschöp-

fung.  

 

Es ist jedoch am Antrag festzuhalten, die einheitliche Festlegung der Abgabehöhe und der Min-

destabgabe an Zug Tourismus an den Regierungsrat zu delegieren, der dies in einer regie-

rungsrätlichen Verordnung regeln können soll. Die aktuell verschiedensten Höhen der Beher-

bergungsabgaben und der Abgaben an Zug Tourismus auf solch kleinräumigem Gebiet ist so-

wohl für Übernachtungsgäste verwirrend als auch für Zug Tourismus unübersichtlich, da die 

Einnahmen aus den Beherbergungsabgaben aufwendig zu berechnen und schwer im Voraus 

zu schätzen sind. Eine geringere Erhöhung der Beherbergungsabgabe und die Belassung ei-

nes erheblichen Spielraums für die Gemeinden bei der Festsetzung würde eine berechenbare 

und nachhaltige Finanzierung der Zug Card verunmöglichen. Zudem ermöglicht eine Delega-

tion an den Regierungsrat, dass eine reine Anpassung der Abgabehöhe und der Mindestab-

gabe an Zug Tourismus in Zukunft mit weniger Aufwand erfolgen kann und kein aufwendiger 

Gesetzgebungsprozess durchlaufen werden muss. Vor einer allfäll igen Erhöhung hat der Re-

gierungsrat die Gemeinden anzuhören. Darüber hinaus soll entsprechend der Forderung von 

HotellerieSuisse Zugerland auch diese vor einer allfälligen Erhöhung der Beherbergungsab-

gabe angehört werden. Dies ist in § 4a insofern zu ergänzen, als der Verband der Beherber-

gungsbetriebe im Kanton Zug anzuhören ist, um nicht bei einer Namensänderung von Hotelle-

rieSuisse Zugerland eine Gesetzesanpassung vornehmen zu müssen. Trotz der Delegation an 

den Regierungsrat behalten die Gemeinderäte erhebliche Kompetenzen im Zusammenhang mit 

der Reglung der Beherbergungsabgaben, indem sie den Kreis der Abgabepflichtigen und allfäl-

lige Vergünstigungen, pauschale Abgaben und die Organisation der Meldepflicht sowie die 

Ausübung der Kontrolle weiterhin selbst regeln und somit auf die lokalen Verhältnisse der je-

weiligen Gemeinde Rücksicht nehmen können. 

 

Der Regierungsrat lehnt den Antrag der FDP ab, lediglich die Mindestabgabe an Zug Touris-

mus zu regeln, da diesfalls weiterhin eine unübersichtliche Situation mit zahlreichen verschie-

denen Abgabehöhen in den Gemeinden bestehen würde. Zudem müsste andernfall s die Min-

destabgabe höher als 2.45 Franken angesetzt werden, da bei der Kalkulation der Mehreinnah-

men davon ausgegangen wurde, dass die Gemeinden nur den bisherigen Anteil bei sich behal-

ten und den übrigen Anteil Zug Tourismus abliefern. Auch auf die Regelung der Erhebung der 

Abgabe in § 2 Abs. 2 kann entgegen dem Antrag der FDP nicht verzichtet werden, da ansons-

ten eine Regelungslücke bestehen würde. Der Nebensatz in § 7 Abs. 2, dass der Rest der Be-

herbergungsabgabe der lokalen Tourismusorganisation gutgeschrieben wird, wurde vom Re-

gierungsrat absichtlich in eine kann-Formulierung geändert, um darauf hinzuwirken, dass die 

Gemeinden einen möglichst grossen Teil der Einnahmen aus der Beherbergungsabgabe an 

Zug Tourismus abliefern zur Finanzierung der Zug Card. Die Bestimmung hängt eng mit der 

Festsetzung der Abgabehöhe zusammen, weshalb sie in der regierungsrätlichen Verordnung 

am richtigen Ort ist. Der Regierungsrat lehnt schliesslich die Einführung einer Beherbergungs-

abgabe lediglich für Freizeitübernachtungsgäste ab, da diese in der Praxis kaum von Ge-

schäftsgästen zu unterscheiden sind. Eine Abgabe der Zug Card erst ab der zweiten Übernach-

tung ist ebenfalls abzulehnen, da sie die Attraktivität der Zug Card schmälern würde. Die For-

men der Logierbetriebe und die Abgabepflicht auch bei Onlinebuchungen gaben in der Praxis 

keinen Anlass zu Problemen, weshalb an deren Regelung nichts zu ändern ist.  
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7. Erläuterung der einzelnen Bestimmungen 

 

§ 4a Festlegung der Abgabehöhe 

Mit dieser Bestimmung wird die Festlegung der Höhe der Abgabe an den Regierungsrat dele-

giert, wobei er vorab Rücksprache mit den Gemeinden und dem Verband der Beherbergungs-

betriebe im Kanton Zug (aktueller Name: HotellerieSuisse Zugerland) halten muss. 

 

§ 5 Abs. 1 Bst. a 

Diese Bestimmung wird aufgehoben, da die Höhe der Abgabe künftig durch § 1 der regierungs-

rätlichen Verordnung über die Beherbergungsabgabe geregelt wird. Der Verordnungsentwurf 

ist hier beigefügt. 

 

§ 6 

Da die Höhe der Beherbergungsabgabe künftig in der Verordnung geregelt wird, ist diese Be-

stimmung obsolet. 

 

§ 7 Abs. 1 

Neu wird keine Mindestabgabe an die kantonale Tourismusorganisation mehr im Gesetz be-

stimmt. An diese Stelle kommt die Delegationsnorm an den Regierungsrat. In der entsprechen-

den Verordnungsbestimmung soll die Mindestabgabe an Zug Tourismus auf 2.45 Franken fest-

gesetzt werden. Dies ermöglicht es den Gemeinden, die über eine eigene Tourismusorganisa-

tion verfügen, den bisher einbehaltenen Anteil der Beherbergungsabgabe weiter zur Verfügung 

zu haben. So ist insbesondere Ägerital Sattel Tourismus darauf angewiesen, wie bis anhin 1.05 

Franken für ihre eigene Organisation zur Verfügung zu haben, um ihre lokalen touristischen Ak-

tivitäten weiterhin finanzieren zu können. Diejenigen Gemeinden, die über keine eigene Touris-

musorganisation verfügen oder einen geringeren Anteil als 1.05 Franken für ihre eigene Orga-

nisation benötigen, sind angehalten, möglichst den vollständigen Betrag an Zug Tourismus zu 

überweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass die bestehenden kommunalen Tourismusorgani-

sationen weiterhin über genügend Mittel verfügen und die übrigen Beiträge möglichst vollum-

fänglich Zug Tourismus zugutekommen. 

 

§ 7 Abs. 2 

Aufgrund der Umformulierung des Abs. 1 muss in Abs. 2 klargestellt werden, dass es sich um 

den von lokalen Tourismusorganisationen einbehaltenen Betrag handelt.  

 

8. Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsaufträgen 

8.1. Finanzielle Auswirkungen auf den Kanton und die Gemeinden 

Diese Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen auf den Kanton  und die Gemeinden, da die 

Beherbergungsabgaben von den Beherbergungsgästen bezahlt werden. Am Vollzugsaufwand 

der Gemeinden bzw. der lokalen Tourismusorganisationen und von Zug Tourismus ändert sich 

durch die vorliegende Gesetzesänderung nichts. 

8.2. Anpassungen von Leistungsaufträgen 

Diese Vorlage zieht keine Anpassung von Leistungsaufträgen nach sich.  
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9. Zeitplan 

1. Mai 2025   Kantonsrat, Kommissionsbestellung 

Mai-Juli 2025   Kommissionssitzung(en) 

August 2025   Kommissionsbericht 

28. August 2025  Kantonsrat, 1. Lesung 

30. Oktober 2025  Kantonsrat, 2. Lesung   

6. November 2025  Publikation Amtsblatt 

5. Januar 2026  Ablauf Referendumsfrist 

1. Februar 2026  Inkrafttreten bei unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist 

 

10. Antrag 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen: 

Auf die Vorlage Nr. 3905.2 - 18117 einzutreten und ihr zuzustimmen. 

 

 

Zug, 8. April 2025 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Regierungsrat des Kantons Zug 

 

Der Landammann: Andreas Hostettler 

 

Die Stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart 

 

 

 

Beilagen:  
- Beilage 1: Schreiben der Gemeindepräsidenten-Konferenz vom 15. April 2024 
- Beilage 2: Analyse und Berechnung von Zug Tourismus betreffend höhere Abgabe 
- Beilage 3: Entwurf Verordnung über die Beherbergungsabgabe 
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